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Liebe KLIENtinnen & Klienten!
Der Osterhase hatte es auch schon mal leichter, oder? 
Eine massive Inflation bei der Beschaffung der Farben 
und Waren, exorbitant gestiegene Miet- und Energieko-
sten, deutlich merkbare Lieferkettenprobleme und zudem 
noch ein ziemlicher Personalmangel bei Helfern und Eier-
produzentinnen. Was für eine Ostergeschichte! Und leider 
auch irgendwie 1:1 anwendbar in der täglichen Realität der 
Unternehmer:innen des Landes, die diese aktuelle Krise 
dennoch meistern müssen und auch werden. 

Daher kommen kleine Gaben in Form von Erleichterungen, 
Förderungen und Unterstützungen durch den Verursacher, 
sprich den Gesetzgeber gerade gelegen. 
Daher widmet sich die neueste Ausgabe unseres Kanz-
leimagazins „CLEVER STEUERN“ im sogenannten „Lead 
Block“ den Neuerungen bei der Sachbezugswerteverord-
nung, wo durch die Forcierung der Elektromobilität in Un-
ternehmen so mancher Euro eingespart werden kann. Und 
auch beim neuen (zum Zeitpunkt der Drucklegung noch in 
der Begutachtungsphase befindlichen) Entwurf zum ökolo-
gischen Investitionsfreibetrag kann man finanziell durchaus 
profitieren.

Zudem werfen wir einen Blick auf eine lukrative Erweiterung 
beim Energiekostenzuschuss I, bei dem ein viertes Quartal 
angehängt wurde, präsentieren eine Erkenntnis hinsichtlich 
der Gebührenbefreiung bei Wohnungsmieten und wir wid-
men ins einer aktuellen Meldung des BMF, das vor dreis-
ten, betrügerischen Fake-Pfändungs-SMS warnt. Apropos 
BMF: Für jene, die bei der Bezahlung ihrer Abgabenschul-
den Schwierigkeiten haben, gibt es von der Finanz Zah-
lungserleichterungen, die wir auch kurz vorstellen. 

Da im Märchen und in der Tagesrealität am Ende immer das 
Gute siegt, wird der Osterhase auch heuer die Nester prall 
füllen. Wäre doch gelacht, wenn es trotz aller Widrigkeiten 
nicht so wäre! Ergo wünsche Ich Ihnen, Ihren Familien & 
Mitarbeiter:innen wie alle Jahre wieder ein wunderschönes, 
friedliches und rundum erholsames Osterfest! 

Mit ganz lieben und aufmunternden Grüßen

Mag Ursula Plachetka



In der Causa Lohnverrechnung sind einige Änderun-
gen der Sachbezugswerteverordnung in Hinsicht auf 
die von der Regierung forcierte Elektromobilität in Un-
ternehmen per 31. Dezember 2022 beziehungsweise 
per 1. Januar 2023 in Kraft getreten. 
Das ergibt einige finanzielle Erleichterungen für Unter-
nehmen, die wir Ihnen hier kurz ans Herz legen wollen: 
 
Bezugsumwandlung bei emissionsfreien Fahrzeugen

Generell gilt, dass bei Überlassung von arbeitgeberei-
genen Kraftfahrzeugen, Fahrrädern oder Krafträdern 
mit einem CO2-Emissionswert von null (d.h. Elektroau-
to, E-Bike, etc.) für nicht beruflich veranlasste Fahrten 
(einschließlich Fahrten zwischen Wohnung und Ar-
beitsstätte) KEIN Sachbezugswert anzusetzen ist. 

Nun wurde vom Gesetzgeber klargestellt, dass auch 
für die Zurverfügungstellung derartiger im Rahmen 
einer Umwandlung überkollektivvertraglich gewährter 
Bruttobezüge ein Sachbezugswert von NULL anzuset-
zen ist, da es sich dabei um eine arbeitsrechtlich zuläs-
sige Verschlechterungsvereinbarung handelt. 
Unternehmer:innen wird mit diesem Entscheid ermög-
licht, mit den Dienstnehmern eine Lohn- bzw Gehalts-
reduktion als Nutzungsgebühr zu vereinbaren, damit 
diese im Gegenzug ein emissionsfreies Fahrzeug zur 
privaten Verwendung erhalten. 

Aber aufgepasst! Die Zurverfügungstellung emissions-
freier Fahrzeuge gegen eine finanzielle Beteiligung von 
Arbeitnehmern führt ausdrücklich nur dann zur Reduk-
tion der Bemessungsgrundlagen für Lohnsteuer, DB, 
DZ und KommSt, wenn aufgrund einer vertraglichen 
Vereinbarung die Bruttobezüge reduziert werden. Ein 
bloßer Nettoabzug genügt daher nicht.
Es ist dabei übrigens auch unbeachtlich, ob die Ver-
einbarung befristet oder unbefristet erfolgt. Wichtig ist, 
dass keine Unterschreitung des kollektivvertraglichen 
Mindestentgelts erfolgt!
PS: Die ÖGK geht mit diesem Entscheid übrigens 
d’accord und akzeptiert eine Beitragsbefreiung für die 
Sozialversicherung (plus betrieblicher Vorsorge). Sie 

stellt aber auch ausdrücklich klar, dass die Reduktion 
zu einer Verminderung der Beitragsgrundlage führt 
und sich grundsätzlich auch auf sonstige Ansprüche 
(wie z.B.  Sonderzahlungen, Urlaubsentgelt, Kranken-
entgelt, Mehrarbeits- bzw. Überstundenentlohnung und 
Ist-Lohnerhöhungen) auswirkt.

Wie behandelt man das Aufladen emissionsfreier Kraftfahr-
zeuge in Hinsicht auf Sachbezüge?

Wenn für den Arbeitnehmer die Möglichkeit besteht, 
ein emissionsfreies Fahrzeug beim Arbeitgeber unent-
geltlich aufzuladen, ist KEIN Sachbezug anzusetzen. 
Dies übrigens unabhängig davon, ob es sich um ein 
vom Arbeitgeber bereitgestelltes Firmenfahrzeug oder 
das Privatfahrzeug des Arbeitnehmers handelt. 
Wenn ein Arbeitgeber die Kosten für das Aufladen ei-
nes emissionsfreien Firmenfahrzeugs trägt (oder er-
setzt), ist KEINE lohnsteuerpflichtige Einnahme anzu-
setzen, wenn das Aufladen

a)	 an einer öffentlichen Ladestation erfolgt und 
die konkreten Ladekosten nachgewiesen werden kön-
nen, oder

b)	 das Aufladen an einer privaten Ladeeinrich-
tung („Wallbox“) des Arbeitnehmers erfolgt, die eine Zu-
ordnung der Lademenge zum betreffenden Fahrzeug 
sicherstellt. 
Dazu muss der Kostenersatz auf Basis des vom BMF 
bis spätestens 30. 11. für das Folgejahr veröffentlichten 
durchschnittlichen Strom-Gesamtpreises (Cent/kWh) 
berechnet werden. Heuer werden derzeit ein Kosten-
ersatz von 22,247 Cent/kWh angesetzt. Als Alternative 
können Arbeitgeber den Arbeitnehmern in den Jahren 
2023 bis 2025 einen abgabenfreien Pauschalersatz 
von bis zu EUR 30,- pro Monat zahlen, wenn die ver-
wendete Ladeeinrichtung nachweislich nicht in der 
Lage ist, einem Fahrzeug die Lademenge  zuzuordnen.

Aber Achtung! Diese Kostenersätze stellen keinen 
Auslagenersatz dar und daher liegt ein beitrags- und 
steuerpflichtiger Arbeitslohn vor!

Vollgas in eine kostenschonende

Elektromobilität !

Die neue Sachbezugswerteverordnung: 
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Bei einem gänzlichen oder teilweisen Ersatz der Kosten 
bzw. bei direkter Bezahlung für die Anschaffung einer 
Ladeeinrichtung (Wallbox) für das privat genutzte Fir-
menfahrzeug ist bis zu einem Betrag von EUR 2.000,- 
KEIN Sachbezug anzusetzen. Bis zum genannten Be-
trag gilt ein Kostenersatz nämlich laut Entscheid nicht 
als abgabepflichtiger Vorteil aus dem Dienstverhältnis. 
Übersteigen nun die Anschaffungskosten (inklusive 
möglicher erforderlicher Zusatzinvestitionen) den Be-
trag von EUR 2.000,-, dann ist nur der diesen Betrag 
übersteigende Teil als ein Sachbezug oder eine Ein-
nahme zu erfassen. 
Aber aufgepasst! Grundvoraussetzung dafür ist, dass 
zum Zeitpunkt der Anschaffung der Ladeeinrichtung 
dem Dienstnehmer ein arbeitgebereigenes Fahrzeug 
bereits überlassen wurde.

Und bei Fahrrädern oder Krafträdern so?
Nun, bei kostenloser Überlassung ins Eigentum eines 
Arbeitnehmers oder bei einem verbilligten Ankauf eines 
Fahrrades oder Kraftrades durch den Arbeitnehmer ist 
ein geldwerter Vorteil in Höhe der Differenz zwischen 
dem tatsächlichen Übernahmepreis (Kaufpreis) und 
dem um übliche Preisnachlässe verminderten End-
preis anzusetzen. Dabei kann eine Nutzungsdauer von 
fünf (5) Jahren angenommen werden. Für die Finanz 
bestehen keine Bedenken, wenn bei linearer AfA aus 
Gründen der Vereinfachung anstelle eines obgenann-
ten (üblichen) Preisnachlasses der steuerliche Buch-
wert abzüglich eines pauschalen Abschlages von 20% 
herangezogen wird. Errechnet sich der Buchwert von 
den Netto-Anschaffungskosten, sind für den üblichen 
Endpreis dann 20% Umsatzsteuer hinzuzurechnen. 

Dazu ein kleines Fallbeispiel:
Ein Arbeitgeber schafft im Jänner 2021 ein E-Fahrrad mit Anschaf-
fungskosten von EUR 3.000,- (inkl. Umsatzsteuer) an, das er dem 
Arbeitnehmer kostenlos zur Privatnutzung überlässt. Nach 4 Jahren 
soll es unentgeltlich ins Eigentum des Arbeitnehmers übergehen. 
Variante A: Der Arbeitgeber macht beim Erwerb den vollen Vor-
steuerabzug von EUR 500,- geltend. Der steuerliche Buchwert bei 
Übergabe beträgt somit EUR 500,-. Unter Berücksichtigung von 
20% Umsatzsteuer und 20% Abschlag sind daher als Sachbezug 
EUR 480,- anzusetzen. 
Variante B: Der Arbeitgeber ist nicht vorsteuerabzugsberechtigt. Die 
Anschaffungskosten betragen also EUR 3.000,-. Der steuerliche 
Buchwert bei Übergabe beträgt somit EUR 600,-. Unter Berück-
sichtigung eines Abschlags von 20% sind EUR 480,- anzusetzen. 
Variante C: Der Arbeitnehmer kauft das E-Fahrrad nach 4 Jahren 
um 480 Euro. In diesem Fall ist KEIN Sachbezug anzusetzen. 
Variante D: Der Arbeitnehmer erhält das E-Fahrrad nach 6 Jahren 
unentgeltlich. Da der steuerliche Buchwert null ist, ist KEIN  Sach-
bezug anzusetzen.

Fahrzeugwechsel im Lohnzahlungszeitraum?
Kommt es zum Fahrzeugwechsel, gibt es keine Beden-
ken, wenn für den Lohnzahlungszeitraum der Sachbe-
zugswert entweder nach den Anschaffungskosten des 
bisherigen Fahrzeuges oder jenen des neuen Fahrzeu-
ges ermittelt wird, wenn für beide Fahrzeuge auf Grund 
des CO2-Emissionswertes derselbe Prozentsatz auf 
die Bemessungsgrundlage zur Anwendung gelangt. 
Kommen durch den Fahrzeugwechsel auf Grund des 
CO2-Emissionswertes jedoch unterschiedliche Pro-
zentsätze zur Anwendung, ist von einer Durchschnitts-
betrachtung für den Lohnzahlungszeitraum auszuge-
hen.
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Dreiste Betrugsmasche per Mobiltelefon
Diese SMS bitte sofort löschen!
Seit Anfang März 2023 sind vermehrt ziemlich offiziell 
wirkende SMS des Bundesministeriums für Finanzen 
im Umlauf. 
In diesen derzeit tausendfach verschickten Fake-Nach-
richten am Mobiltelefon werden Steuerzahlerinnen und 
Steuerzahler über eine anstehende Pfändung des Fi-
nanzamts informiert und eine Web-Adresse zur Bezah-
lung des Betrages zur Vermeidung der Pfändung unter 
dem Titel: „Pfändung des Hausrates“ wird sogleich mit 
übermittelt. Der Wortlaut lautet dabei so oder ähnlich:

„Ihre offene Forderung mit der Nummer 238-94891 wurde trotz 
mehrerer Mahnungen nicht beglichen. Am XX. XX 2023 wird 
der Gerichtsvollzieher vorsorglich Ihren Hausrat pfänden. Sie 
können das Pfändungsverfahren vermeiden, indem Sie den 
vollen Betrag sofort über diesen Zahlungslink (xxxxxx) bezah-
len.“

Es handelt sich dabei aber nur um eine ziemlich neue 
Phishing-SMS und eine total dreiste Betrugsmasche. 
Bitte überweisen Sie nichts und löschen Sie 
diese SMS sofort!
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Zum Zeitpunkt der Drucklegung befand sich ein neuer 
Entwurf unter dem im Amtsdeutsch klangvollen Titel 
„Verordnung des Bundesministers für Finanzen über 
Wirtschaftsgüter, deren Anschaffung oder Herstellung 
für Zwecke des Investitionsfreibetrags dem Bereich 
Ökologisierung zuzuordnen ist“ oder auch kurz gesagt 
„Öko-IFB-VO“ noch in seiner Begutachtung. Darin wer-
den Details für Öko-Förderungen von Unternehmen 
genannt, die wir ihnen hier kurz vorstellen wollen und 
deren Umsetzung wohl zeitnah erfolgen wird.

So soll es laut  des bis 8. März 2023 in Begutachtung 
befindlichen Papiers einen erhöhten Investitionsfreibe-
trag (IFB) in der Höhe von 15% für Wirtschaftsgüter ge-
ben, auf die das Umweltförderungsgesetz (UFG) oder 
das Klima-und Energiefondsgesetz (KLIEN-FondsG), 
jeweils in der geltenden Fassung, anwendbar sind 
und/oder für die von der zuständigen Förderstelle 
„KPC - Kommunalkredit Public Consulting GmbH“ be-
stätigt wird, dass die inhaltlichen Voraussetzungen für 
die Zuerkennung einer Förderung vorliegen. 

Dazu zählen emissionsfreie Fahrzeuge ohne Verbren-
nungsmotor sowie E-Ladestationen, an denen aus-
schließlich Strom aus erneuerbaren Energieträgern 
als Antriebsenergie für Elektrofahrzeuge erhältlich ist. 
Aber bitte aufgepasst! Die Luxustangente von netto 
EUR 33.334,- ist dabei natürlich stets zu berücksich-
tigen! 
Ebenfalls im Portfolio befinden sich Fahrräder, Trans-
porträder, Spezialfahrräder und Fahrradanhänger. 
Dies jeweils mit und ohne Elektroantrieb.

Auch gelistet sind Wirtschaftsgüter, die der Verlage-
rung von Güterverkehr auf die Schiene dienen. Dies 
wird mit dem Zusatz „Wirtschaftsgüter, für die von 
der dafür zuständigen Förderstelle „SCHIG – Schie-

neninfrastruktur Dienstleistungsgesellschaft mbH“ die 
ihrerseits Förderungen gewähren kann oder plausibi-
lisiert, dass alle inhaltlichen Voraussetzungen für die 
Zuerkennung einer Förderung vorliegen, nun explizit 
detailliert. 

Interessant ist dabei, dass in der praktischen Anwendung eine 
Förderung bereits als gewährt gilt, wenn von der jeweils zustän-
digen Förderstelle eine Förderzusage vorliegt. Wird entgegen 
dieser Förderzusage jedoch keine Förderung ausbezahlt, weil 
die inhaltlichen Voraussetzungen für eine Förderung dann doch 
nicht vorliegen, gilt dies nun als rückwirkendes Ereignis (vul-
go: Es kann auf Antrag einer Partei oder von Amts wegen ein 
Bescheid insoweit abgeändert werden, als ein Ereignis eintritt, 
das abgabenrechtliche Wirkung für die Vergangenheit auf den 
Bescheid oder Umfang eines Abgabenanspruches hat). 
Oder in klarem 0815-Deutsch: „Kann auch in die Hose gehen“.

Eine lange Liste von Ausnahmen & Ablehnung

Nicht begünstigt sind nun Wirtschaftsgüter (WG), die 
zur Deckung eines investitionsbedingten Gewinnfrei-
betrags verwendet werden oder für die eine Sonder-
form der AfA vorgesehen ist. 

Generell ausgenommen sind Gebäude, Mieterinves-
titionen (die gleich Wirtschaftsgütern im wirtschaft-
lichen Eigentum des Mieters einkommensteuerlich 
abgeschrieben werden, oder herkömmliche Kfz im 
Fuhrpark (Ausnahme: Kfz mit CO2-Emissionswert von 
0 Gramm/km! Für die ist natürlich ein IFB zugänglich!). 

Stets ausgenommen sind auch geringwertige Wirt-
schaftsgüter, unkörperliche WG (falls sie nicht explizit 
den begünstigten Bereichen Ökologisierung bzw. Life-
Science zuzuordnen sind). 
Die Crux ist, dass unter die Ausnahmen auch unkör-
perliche WG fallen, die zwar einem begünstigten Be-
reich zuzuordnen sind, aber durch ihre Bestimmung 
zur entgeltlichen Überlassung oder per konzerninter-
nen Erwerb durch den Rost plumpsen. 

Ebenfalls ausgenommen sind übrigens  auch Vorführ-
fahrzeuge, da sie – die Kapelle spielt einen Tusch – un-
ter gebrauchte WG fallen, die auch generell von Öko-
Förderungen ausgeschlossen bleiben. 

Und natürlich werden Anlagen, die der Förderung, 
dem Transport oder der Speicherung fossiler Energie-
träger dienen, sowie Anlagen, die fossile Energieträ-
ger direkt nutzen, als natürliche Feinde der einschlägi-
gen Öko-Förderung angesehen und somit plakativ „ins 
Winkerl gestellt“. 

Ökologischer Investitionsfreibetrag: Verordnung ante portas

Neuer Begutachtungsentwurf 
detailliert die Öko-Förderungen
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Nicht zuletzt bedingt durch die durch Inflation, Teue-
rungswelle und explodierenden Energiekosten herr-
schenden Lage, weist das BMF darauf hin, dass jene, 
denen es nicht möglich ist, ihren Zahlungsverpflichtun-
gen gegenüber dem Finanzamt fristgerecht nachzu-
kommen, per Bundesabgabenordnung eine Zahlungs-
erleichterung zusteht. 

Bei Stundungen wird der Zeitpunkt der Entrichtung der 
Abgabe hinausgeschoben, bei einer Ratenbewilligung 
wird die Entrichtung des aushaftenden Betrages in 
Teilzahlungen gestattet. Anträge sollten dabei aber bis 
zum Fälligkeitstag eingebracht werden (Vermeidung 
von Säumniszuschlägen!).

Übersteigen die Abgabenschulden, für die ein Zah-
lungsaufschub eintritt, den Betrag von EUR 750,- sind 
dafür Stundungszinsen in Höhe von 4,5% über dem 
Basiszinssatz zu entrichten. Stundungszinsen unter 
EUR 50,- werden hingegen nicht festgesetzt.

Voraussetzung für Zahlungserleichterungen ist, dass 
eine sofortige oder volle Entrichtung der Abgabe für 
Abgabepflichtige mit erheblichen Härten verbunden ist 
und die Einbringlichkeit durch den Aufschub nicht ge-
fährdet wird. Eine erhebliche Härte (tatsächliche wirt-
schaftliche Notlage bzw. finanzielle Bedrängnis) liegt 
dann vor, wenn keine leicht verfügbaren Mittel vorhan-
den sind und vorhandenes Vermögen kurzfristig ver-

schleudert werden müsste bzw. die Entrichtung der 
Abgabenschuld zu einer Gefährdung der wirtschaftli-
chen Leistungsfähigkeit des Abgabenschuldners und 
seiner unterhaltsberechtigten Angehörigen führen 
könnte. Selbst bei Ablehnung eines Zahlungserleich-
terungsansuchens ist für die Zahlung von der Finanz 
eine Nachfrist von 1 Monat zu gewähren.

Anträge auf Ratenvereinbarung erfordern einen Ab-
stattungsplan (ideal:  1/3 des offenen Betrages sofort 
entrichten und den Restbetrag auf 11 Monatsraten ab-
stottern). Bei Zahlungsverzögerungen von Ratenver-
einbarungen tritt allerdings ein Terminverlust ein und 
die gesamte Abgabenschuld ist dann umgehend und 
auf einmal zu entrichten.

Achtung! Bei Zahlungserleichterungen für Selbstbemessungs-
abgaben (z.B. Umsatzsteuer, Lohnabgaben) legt das Finanz-
amt einen strengeren Maßstab an. Bei diesen Abgaben wird 
eine Zahlungserleichterung nur in Ausnahmefällen gewährt.

Zahlungserleichterungen 
bei  Abgabenschulden möglich

Ratenzahlungen & Stundungen als temporäres Wundpflaster

Neben dem Energiekostenzuschuss II wurden vom 
Gesetzgeber nun weitere Eckpunkte zur Verlängerung 
des Energiekostenzuschuss I für das bislang vernach-
lässigte vierte Quartal 2022 präsentiert. Dadurch soll 
die Wettbewerbsfähigkeit und der Wirtschaftsstandort 
in der derzeitigen Krise gestärkt werden. 
Bislang sind dabei folgende Details bekannt gegeben 
worden: 

Bekanntlich umfasste der Energiekostenzuschuss I 
den förderfähigen Zeitraum vom Februar bis Septem-
ber 2022. Jetzt wurde eine gesetzliche Grundlage ge-
schaffen, um eine Verlängerung in Form des vierten 
Quartals (Oktober bis Dezember 2022) zu ermögli-

chen. Die dabei förderfähigen Energieträger wurden 
neuerdings um Wärme, Kälte und Dampf erweitert. 
Für sie gelten nun dieselben Antragsvoraussetzungen 
wie bei Strom und Erdgas.

Als Start der Voranmeldungen für die Verlängerung 
des Energiekostenzuschuss I für das vierte Quartal 
wird der 29. März 2023 genannt. Dieser Voranmel-
dungszeitraum endet dann am 14. April 2023. 

Die Antragsphase selbst läuft dann vom 17. April 2023 
bis einschließlich 16. Juni 2023.
 

Der Energiekostenzuschuss 
erfährt eine Ausweitung

Energiekostenzuschuss 1 wird um 4. Quartal erweitert  



15. APRIL 2023

Umsatzsteuer 
Fälligkeit Umsatzsteuer für Februar 

2023
ACHTUNG: (Elektronische) Abgabe der 

UVA wenn der Umsatz im Jahr 2022 

grösser als 100.000 Euro war!!! 

NOVA
Fälligkeit Normverbrauchsabgabe für

Februar 2023
Lohnabgaben

 Fälligkeit Lohnsteuer, Dienstgeber-
beitrag & Zuschlag zum Dienst- 
geberbeitrag vom März 2023

15. MAI 2023

Körperschaftsteuer Vorauszahlung 
Fälligkeit zweites Viertel der 

Körperschaftsteuervorauszahlung 
für 2023

Einkommensteuer Vorauszahlung 
Fälligkeit zweites Viertel der 

Einkommensteuervorauszahlung 
für das Jahr 2023 

WICHTIGE TERMINE DIE NÄCHSTE AUSGABE
Bitte schon jetzt mal vormerken: Die nächste Ausgabe 

(No. 68 / Sommer 2023) erscheint Anfang Juni 2023.

07
TIPP: Gebührenbefreiung bei 

Wohnungsmieten
Laut neuerster Erkenntnis beim Ge-
bührengesetz wird die Gebührenbe-
freiung von Mieten nicht nach einer 
bestimmten Art von Mietern (z.B. Un-
ternehmer, Privatpersonen, Haupt- 
oder Untermiete) differenziert und sie 
gilt daher auch, wenn die gemietete 
Wohnung nicht vom Mieter selbst, 
sondern von entsandten Mitarbeitern 

des Mieters zu Wohnzwecken ge-
nutzt wird. 

Sprich: Es kommt nicht darauf an, 
wer eine Wohnung mietet, sondern 
nur ob und das eine Nutzung der 
Räumlichkeiten zu Wohnzwecken 
vorliegt. 




